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Änderung Bauordnung (BO) 
 

 

"Hochhäuser sind in der Zentrumszone 4 (Hochbord) und in der Industrie- 
und Gewerbezone 3 (Hochbord) zulässig." 

Art. 39 der Bauordnung wird wie folgt geändert: 

"Hochhäuser sind in der Zentrumszone Z4 (Hochbord), in der Industrie- und 
Gewerbezone IG3 (Hochbord) und im Gebiet Giessen mit Gestaltungs-
planpflicht zwischen Chriesbach und Glatt zulässig." 

Der Kommentar in der Bauordnung zu Art. 39 wird wiefolgt geändert: 

"In der Zentrumszone Z4 und in der Industrie- und Gewerbezone IG3 im 
Hochbord sowie im Gebiet Giessen mit Gestaltungsplanpflicht zwischen 
Chriesbach und Glatt können Hochhäuser städtebaulich sinnvoll sein." 

Rechtskräftiger Art. 39 BO 
Hochhäuser 

Art. 39 BO Hochhäuser neu 

Kommentar zu Art. 39 neu 


